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Sitzung des Gemeinderates am 16.05.2018 
Neufassung der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Wiernsheim 
-     Beschlussfassung   
 
Sachverhalt 
 
Mit der Einführung der Verwaltungssoftware MP Feuer im vergangenen Jahr konnten sehr 
viele Vorgänge im Bereich des Feuerwehrwesens effizienter gestaltet werden. So ist es der 
Kassenverwaltung inzwischen möglich, Einsätze schneller und noch einfacher von Seiten 
der Feuerwehr automatisiert zu verarbeiten und kostenpflichtige Einsätze auch zügiger den 
jeweiligen Adressaten in Rechnung zu stellen.  
Weiter führt die automatisierte Verarbeitung von Einsatzdaten zu einer Entlastung der 
jeweiligen Kameraden, damit diese sich verstärkt auf ihr eigentliches Ehrenamt 
konzentrieren können.  
Ferner können auch die Auszahlung der Entschädigungen dank der der neuen Software und 
einer Verknüpfung mit den SAP-Programmen in der Kasse schneller und direkt an die 
jeweiligen Kameraden überwiesen werden. Bis vor zwei Jahren wurden die Zahlungen von 
der Kasse noch an den Kassier der Gesamtwehr übergeben, der diese wiederum den 
Kassenverwaltern in den Abteilung zur Verteilung an die jeweiligen Kameraden veranlasste.  
 
Nach Ablauf der Erprobungszeit des Verfahrens, in der diese sich bewährte, wird die o. g. 
Verfahrensweise auch in Zukunft praktiziert werden.  
 
Demzufolge wird die Besetzung des Kassiers in der Gesamtwehr hinfällig. Die Kassier-Ämter 
in den Abteilungen werden dahingegen, insb. vor dem Hintergrund der 
Kameradschaftskasse, beibehalten.  
 
Dieser Umstand, flankiert durch des Gesetzes zur Änderung des Feuerwehrgesetzes wurde 
zum Anlass genommen, die örtliche Feuerwehrsatzung neuzufassen. Da eine punktuelle 
Änderung der bestehenden Satzung an die neue Rechtslage (Verweise innerhalb der 
Satzung auf das Feuerwehrgesetz und die Streichung des Gesamtwehr-Kassiers) die 
Anwendung der Satzung unverhältnismäßig erschwert hätte, hat sich die Verwaltung für eine 
neugefasste, durchgeschriebene Satzung entschieden.  
 
Diese Neufassung stützt sich im Wesentlichen auf Empfehlungen des Gemeindetages in 
Zusammenarbeit mit Vertretern des Innenministeriums, der Gemeindeprüfungsanstalt und 
dem Landesfeuerwehrverband. Die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Wiernsheim wurde 
entsprechend der neuen Empfehlungen überarbeitet und die erforderlichen Änderungen 
hinsichtlich der Abschaffung des Gesamtwehr-Kassiers eingearbeitet. 
Darüber hinaus entspricht der Regelungsgehalt der neuen Satzung im Wesentlichen der 
vorherigen Satzung.  
 
Der Feuerwehr-Ausschuss wurde frist- und ordnungsgemäß in seiner Sitzung am 7. Mai zu 
dieser Satzung angehört. Über das Ergebnis der Anhörung wird in der Sitzung informiert.  
Der Wortlaut der neugefassten Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Wiernsheim ist 
Bestandteil dieser Vorlage. Die Satzung soll zum 1. Juni 2018 in Kraft treten.  
 
Beschlussempfehlung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt die Neufassung der Satzung für die 
Freiwillige Feuerwehr Wiernsheim.  
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